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Jäger als Kontrolleur 
Geflügelfleisch-Hygienegesetz in Kraft 

M
it dem am 3. Mai 
1996 durch den 
Bundesrat verab
schiedeten Geflü

geilleisch-Hygienegesetz wur
den die Jagdscheininhaber 
verpflichtet, wie schon heim 
Haarwild auch beim Feder
wild Ileischhygienerechtliche 
Regelungen zu beachten. 
Analog zum F1eisch-Hygiene
gesetz, demzufolge sie den Sta
tus eines "Fleischkontrolleurs 
Haarwild" innehaben, sind sie 
jetzt auch bei Wildgellügel 
"Fleisch kontrolleur Feder
wild". 
Nachdem die EU-Kommis
sion am 16. Juni 1992 die 
Richtlinie 92145/EWG, die 
Ileischhygienerechtliche Rege
lungen für Haar- und Feder
wild beinhaltet, erlassen hatte, 
war ihl'e Umsetzung in natio
nalstaatliches Recht nur eine 
Frage der Zeit. Während die 
seit 19RI/R6 geltenden deut
schen F1eisch-Hygienevor
schriften für Haarwild nach 
der EU-Richtlinie so gut wie 
keiner Ergänzung bedurften, 
dauerte es immerhin vier Jahre 
für die Novellierung des Ge
Ilügeilleisch-Hygienegesetzes 
(GFIHG). In dieses war das 
Federwild einzubinden. Dies 
ist jetzt geschehen. 
Bis Ende dieses Jahres, so 
hofft man beim zuständigen 
Bundesgesundheitsministeri
um. wird auch die Novellie
rung der dieses Gesetz ergän
zenden Gellügelfleisch-Hygie
neverordnung (GFlHV) abge
schlossen und durch Bundes
tag und Bundesrat verabschie
det sein. 

Ausnahme
regelung 

Wie beim Haarwild hat der Jä
ger, insbesondere jedoch der 
Revierinhaber, Berufsjäger 
und Jagdaufseher - letztere, 
sofern sie mit der Verwertung 
erlegten Federwildes betraut 
sind - auch beim Federwild 
auf für dessen Verzehr be
denkliche Merkmnle 711 ach-
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Versorgen von Enten: 
Oberhalb der Kloake 
wird die Bauchhaut ein 
Stück vorsichtig aufge
schärft. Mit zwei Fin
gern greift man in die 
Bauchhöhle bis zum 
Brustkorb hinein, um 
die Organe samt Ma
gen und Gedärm her
auszuziehen. Die Inne
reien sowie der ganze 
Vogel werden auf für 
den Verzehr bedenkli
che Merkmale durch
kontrolliert. Fotos OGK 

ten. Von ihrem Vorhanden
sein bzw. Nichtvorhnndensein 
hiingt es mit ab. ob das erlegte 
Federwild einer amtlichen 
Fleischuntersuchung 7uge
führt werden muß oder nicht. 
In ~ I GFIHG ist festgelegt. 
dn/3 alles nnch jngdrechtlichen 
Vorschriften erlegtes lind für 
den menschlichen Verzehr be
stimmtes Wildgellügel (Feder
wild) der Untersuchungs
pflicht unterliegt. Ausnahme 
(Abs. 2 Ziffern I und 2 b): Das 
erlegte Federwild wird vom 
Aneignungsberechtigten (Re
vierinhaber, Berufsjäger. Jagd
nufseher. Inhaber eines Bege
hungsscheines mit Aneig
nungsrecht) 
• zum Verzehr im eigenen 
Hnushalt verwendet oder 
• von ihm unmittelbar an Ver
braucher zur Verwendung im 
eigenen Haushalt abgegeben. 
Für den .Iagdbetrieb bedeutet 

dies, daß alles Federwild. das 
im Haushalt des Jägers oder 
seiner Freunde und Bekann
ten verwertet wird, von den 
Bestimmungen des Gesetzes 
ausgenommen ist. Der Gesetz
geber unterstellt in diesen Fäl
len. daß der Jiiger für sich 
selbst und seine Freunde und 
Beknnnten nur einwandfreies 
Wildgeflüge\ verwertet. 
Anders dagegen. wenn der 
Aneignungsberechtigte erleg
tes Federwild in geringen 
Mengen an nahegclegene be
und verarbeitende Betriebe 
liefert, die es zum Verzehr an 
Ort und Stelle (Gastronomie) 
anbieten oder es 7ur Verwen
dung im eigenen Haushalt 
(Wildeinzelhandel) verkaufen. 
In diesen Fällen braucht es nur 
dann keiner Fleischuntersu
chung zugeführt werden. wenn 
sich der Veriiußerer (Revierin
haber bzw. die von ihm damit 

betraute Person) zuvor davon 
überzeugt hat, daß keines der 
Stücke Merkmale aufweist, die 
den Verzehr seines Fleisches 
bedenklich erscheinen lassen. 
Daß der .Iagdscheininhaber 
über die für die Beurteilung 
der Verzehrfähigkeit von Fe
derwild erforderlichen Kennt
nisse verfügt. wird vom Ge
set7geber entsprechend den 
Bestimmungen des B.lG ~ 15 
unterstellt. 
Da sich das Gellügelfleisch
Hygienegesetz in seinen das 
Federwild betreffenden Be
stimmungen an den Vorschrif
ten der EU-Richtlinie 92/45/ 
EWG und dem für Haarwild 
geltenden Fleiseh-Hygienege
setz und Fleisch-Hygienever
ordnung orientiert. werden 
auch die ergiinzenden Rege
lungen der anstehenden Ge
Ilügellleisch-Hygieneverord
nung (GFIHV) im Interesse 
ues Verbraucherschutzes die
sen weitestgehend entspre
chen. 

Für die Praxis 
bedeutet dies 

• Federwild, das an Gastrono
mie und Einzelhandel verkauft 
werden soll. ist unmittelbar 
nach dem Erlegen (spätestens 
nach dem Ende des Treibens) 
durch Eröffnen der Bauch
höhle auszuweiden. Ein Aus
hakeln. wie hin und wieder 
noch in .Iungjägerkursen gc
l~hrt und in der Praxis geübt 
wird, ist unzuliissig. da hierbei 
der Darm abgerissen und die 
Bauchhöhle dureh Darminhalt 
verschmutzt wird. Die im 
Danninhalt enthaltenen Bak
terien belasten zugleich das 
Fleisch. Bei Hühnervögeln 
und Tauben ist zusiit7lich der 
Kropf mit Inhalt zu entfernen. 
Hinweis: Ein Ausweiden vor 
Ort kann nnch EU-Richtlinie 
dann unterbleiben, wenn das 
Federwild unmittelbar nach 
dem Erlegen auf + 4 oe he run
tergekühlt und innerhalb von 
zwölf Stunden dem be- oder 
verarbeitenden Betrieb - hier 
insbesondere Wildgroßhandel 
- angeliefert wird. 
• Wie beim Haarwild sind 
auch beim Federwild die Inne
reien auf für dessen Verzehr 
bedenkliche Merkmale durch
zukontrollieren. In Anbe
tracht der bei Federwild mögli
chen Erkrankungen erfordert 



• 

dies beim Jäger entsprechende 
Kenntnisse. 
• Außerdem hat der Verfü
gungsberechtigte erlegtes Fe
derwild auf sonstige, für den 
Verzehr bedenkliche Verän
derungen zu untersuchen. 
Dies wären die Verfärbung 
der Bauchhaut bei auf der 
Nachsuche aufgenommenem 
Federwild, der Geruch und die 
Beschaffenheit des Fleisches. 
Geruchsveränderungen erge
ben sich bei verspätetem Aus
weiden von durchschossenes 
Gedänn aufweisendem Feder
wild, schmieriges, wäßriges 
Fleisch bei krankem oder ver-
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spätet aufgefundenem Feder
wild. 
• Letztlich hat der Verfü
gungsberechtigte dns Feder
wild auf eine Kerntemperatur 
von + 4 oe herunterzukühlen, 
es also in eine Kühlung zu ver
bringen, bevor es weiterver
äußert oder verarbeitet wird. 
Bestehende und nnchfolgende 
fleischhygienerechtlichen Re
gelungen dienen letztlich dazu, 
dem Verbraucher wie beim 
Haarwild so nuch beim Feder
wild ein optimal gewonnenes 
und behandeltes Lebem;mittel 
zu liefern. 

D/giert! Grt({ KI/jml'ski 

( 
Wildprethygiene - Fleischuntersuchung 
Versorgen, Verwerten, Trophäenbehandlung 
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In der Bundesrepublik erleg
tes und für den Verzehr be
stimmtes Haarwild unterliegt 
- bis auf genau festgelegte 
Ausnahmen - seit dem I. Ja
nuar 1981 der amtlichen 
Fleischuntersuchung. Es ist in 
erster Linie der Jäger, der vom 
Gesetz her die Verantwortung 
dafür trägt, daß das von ihm 
der Fnmilie zugeführte wie an 
Wildhandel, Gnstronomie und 
Privntpersonen abgegebene 
Wildpret für den menschlichen 
Genuß tauglich ist. 
Dns jetzt im BLV-Verlng, dem 

Verlag der~, 
in dritter, überarbei
teter und erweiterter 
Auflage erschienene 
Buch "Wildprethy
giene - Fleischunter
suchung" von Olgierd 
E. J. Graf Kujawski in
fonniert jetzt auch über 
die neuen EG-Richtli-
nien und notwendigen 
Maßnahmen zur Gewin
nung einwandfreien, ge
nußtauglichen Wildprets. 
Einführend werden die 
für den Jäger, den Wild
handel und den Verbrau-
cherschutz gleicheImaßen 
wichtigen Gesetzesbestim

mungen erläutert. Leichtver
stiindliche Texte und farbige 
Bildserien stellen dann den 
Ablauf des richtigen Versor
gens von Haar- und Federwild 
dar. Farbige Bildbeispiele hel
fen beim Erkennen der häufig
sten Wildkrankheiten. Ebenso 
zeigen Bildserien bewährte 
Techniken für die Wildpretge
winnung sowie die Zurichtung 
aller Schalenwild trophäen und 
Raubwildbälge. Der Anhang 
enthält die für den Jäger wich
tigen Bestimmungen der EG
Richtlinien vom 16. Juni 1992 
des F1eisch-Hygienegesetzes in 
seiner Fassung vom 22. Januar 
1992 und der dazu ergangenen 
F1eisch-Hygieneverordnung 
sowie anderer einschWgigcr 
Rechtsbestimmungen. 

Outback mit 
Gore-Tex. Mod. 7523 
2x2 1000 DNR Cordura und 
gewachstes Leder, handge
näht. Gepolsterter Komfort
Oberschaft. Gummisohlen 
mit Stolienprofil 
Gewicht ca. 640 g. 
Größen 40-48 
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Draußen zu Hause und 
immer trockene Füße ... 
. . . Ihrer Gesundheit zuliebe! 
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mit Bezugsquellennachweis bei uns an. 
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Ruckzuck-Rucksack 
Blitzschnell auf und zu in einem Zug. 
Das Besondere. er schließt sich 
selbst beim Tragenl ~::;~~~z~~mu.te: 
mit 3 Außenlaschen. herausnehmbarer 
Schwelßeinlage.Taschen und Deckel mit 
Einfassung, Schaumstoffeinlage als 
Polster tm Rücken. Größe ca 55 x 65 cm 

Segeltuch, olivgrün ... 149,- ~~~i!f 
aus bestem impragnlerte® 
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Lodenrucksack (BO% Wolle, 
20% Polyamid) ® 
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aus geschmeidigem 
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